Mitteldeutsche Kirchenstraße 

Sektion Sachsen-Anhalt  e.V.

Satzung

§ 1  Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen „Mitteldeutsche Kirchenstraße Sektion Sachsen-Anhalt e. V.“

(2) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Stendal unter Nr. _____ eingetragen.

(3) Der Sitz des Vereins ist Jessen (Elster).

§ 2  Vereinszweck

Der Verein hat die Aufgabe auf dem Territorium Sachsen-Anhalts die Mitteldeutsche Kirchenstraße als Kultur- und Bildungsstraße zu betreiben sowie die Ziele und Aufgaben des Vereins Mitteldeutsche Kirchenstraße e.V. mit Sitz in Dommitzsch (Sachsen) zu vertreten.

Weiterhin lokale Verbände und Interessengruppen, Kirchgemeinden, Kommunen sowie örtliche Akteure und Fördervereine bei der Sanierung, Restaurierung, Erhaltung und Pflege der nach dem Denkmalsschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt anerkannten Kulturdenkmale – Kirchen in dörflicher Struktur, sakrale Bauten – zu fördern und zu unterstützen.

§ 3  Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn       

      des § 52 der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche    

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. Über

den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

Bei Ablehnung ist die Mitgliederversammlung zu befragen.

(2) Mitgliedschaftsbeiträge werden aufgrund des Beschlusses der Mitgliederversammlung erhoben.

(3) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Auflösung, Austritt oder Ausschluss.

(4) Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 5  Vereinsorgane

Organe des Vereins sind

a) der Vorstand,

b) die Mitgliederversammlung

§ 6  Vorstand

(1) Der Vorstand besteht grundsätzlich aus drei Mitgliedern. Er kann auf fünf Mitglieder

      erweitert werden.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtsdauer beträgt         

      zwei Jahre. Aus besonderem Grund kann bei der Wahl eine kürzere Amtsdauer    

      festgelegt werden. Wiederwahl ist zulässig. Abwahl kann nur aus wichtigem Grund 

      erfolgen.

(3) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder die stellvertretende Vorstandsvorsitzende

sowie den Kassenwart.

(4) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Der Verein ersetzt die ihnen entstandenen notwendigen Aufwendungen. Dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder die stellvertretende Vorstandsvorsitzende  kann eine Aufwands-entschädigung gewährt werden.

(5) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Er entscheidet mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Von jeder Vorstandssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die Vom Leiter der Sitzung und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.

(6) Aus wichtigem Grund ist eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren möglich; in diesem Falle ist der Grund des Umlaufverfahrens anzugeben. Der Beschluss, der Umlaufgrund und das Ergebnis des Umlaufverfahrens sind in die Niederschrift über die nächste Vorstandssitzung aufzunehmen. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 7  Aufgaben des Vorstandes

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht der Mitglieder-   

      versammlung vorbehalten sind.

(2) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

a)  Einberufung der Mitgliederversammlung unter Bekanntgabe der Tagesordnung,

b)  Festlegung der Richtlinien für die Verwirklichung des Vereinszweckes und für die 

     Öffentlichkeitsarbeit,

c)  Aufstellung des Haushaltsplanes,

d)  Aufstellung der Jahresrechnung und des Jahresberichts.

      (3)  Der Vorstandsvorsitzende oder die Vorstandsvorsitzende und der stellvertretende oder die

            stellvertretende Vorstandsvorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

            Für das Innenverhältnis gilt, dass der stellvertretende oder die 

             stellvertretende Vorstandsvorsitzende die Vertretung nur im Verhinderungsfalle wahrnimmt.


Die Zustimmung eines weiteren Mitgliedes des Vorstandes ist jeweils erforderlich.

      (4)  Der Vorstand kann einen Beirat berufen.

§ 8  Mitgliederversammlung

      (1)  Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

            a)  Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer,

            b)  Verabschiedung des Haushaltsplanes,

            c)  Entgegennahme der Jahresrechnung und des Jahresberichts sowie Entlastung des Vorstandes,

            d)  Entscheidung über Satzungsänderungen und eine etwaige Auflösung des Vereins.

      (2)  Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Die Einberufung erfolgt durch den 

            Vorstand mit einer Frist von drei Wochen schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung an alle 

            Mitglieder des Vereins.

      (3)  Außerordentliche Mitgliederversammlungen können jederzeit schriftlich mit einer Ladungsfrist von

            einer Woche durch ein Mitglied des Vorstandes unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen 

            werden.

      (4)  Die Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn 1/3 der Mitglieder unter Vorlage einer   

            Tagesordnung schriftlich einen Antrag bei einem Vorstandsmitglied stellt.

      (5)  Von jeder Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die vom Leiter der 

            Versammlung und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 9  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

      (1)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vereins geleitet.

      (2)  Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

            anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig.

      (3)  Bei Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zur Änderung der 

            Satzung ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen erforderlich. Stimmrechtausübung durch 

            Vollmacht ist zulässig.

      (4)  Über Anträge auf Änderung der Satzung kann nur beschlossen werden, wenn mindestens 50 % der 

            Vereinsmitglieder anwesend sind. Wird in einer ersten Versammlung diese Quote nicht erreicht, ist 

            eine Zweitversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Teilnehmerquote beschlussfähig ist.

      (5)  Über Satzungsänderungen darf nur abgestimmt werde, wenn sie in der Einladung auf die 

            Tagungsordnung gesetzt wurden.

§ 10  Rechnungsprüfung

      Die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung wird durch einen vereidigten Steuer- und 

      Wirtschaftsprüfer durchgeführt.

§ 11 Anfallberechtigung

      Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an den Kirchenkreis Wittenberg, der es für    

      caritative Zwecke zu verwenden hat.

§ 12  Inkrafttreten

      Die Satzung tritt am Tage nach der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründungsversammlung

22.01.2010 beschlossen.

Die Gründungsmitglieder zeichnen wie folgt:

Axien, den 22.01.2010

